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Abstract 
Mikroapartments als Wohnungsform des sogenannten Gewerblichen Wohnens gewinnen 
seit einigen Jahren an Bedeutung und Sichtbarkeit. Solche hybriden Wohnungsformen 
sind in Bau, Betrieb und ihrer rechtlichen Einordnung zwischen Gewerbe und Wohnen 
situiert und profitieren dadurch von Auswahlmöglichkeiten opportuner Rechtsbereiche. 
Dies ermöglicht ihre Errichtung in verschiedenen Baugebieten und die Nutzung von Aus-
nahmetatbeständen des Mietrechts, was eine effektive Steuerung durch Bund und Kom-
munen erschwert. Das Segment ist auf spezialisierte Wohnungsformen ausdifferenziert 
und es bestehen Wissenslücken bezüglich der einzelnen Bau- und Betriebsformen sowie 
deren Auswirkungen auf Bewohner:innen und Stadtentwicklung. Der Beitrag zeigt am 
Beispiel Berlins die Verankerung von Mikroapartments in regulatorischen Lücken oder 
Grauzonen auf und beleuchtet damit das Spannungsfeld zwischen regulatorischen Ein-
griffen und marktlichen Verwertungsinteressen.

Micro apartments as a form of so-called commercial housing have been gaining signifi-
cance and visibility for several years. These hybrid forms of housing are situated between 
commercial and residential rental properties regarding their design, management and 
legal classification. They thus benefit from a choice of favourable legal frameworks that, 
for example, allow them to be built in various zoning areas and make use of exceptions to 
tenancy law, rendering effective control by federal and local authorities difficult. The seg-
ment is differentiated into specialised forms of housing, and there are still research gaps 
regarding research gaps regarding the different types of built structures and forms of 
management as well as their possible impact on residents as well as urban development.  
The article uses Berlin as an example to explore how micro-apartments are positioned 
within regulatory gaps or grey areas, thereby highlighting the tension between regulatory 
intervention and market commercialisation interests.
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Wohnungskrisen zwischen Normalität und 
Regulation
Engpässe in der Wohnraumversorgung oder Krisen der Bezahlbarkeit treten historisch 
wiederkehrend auf (Schipper und Schönig 2021). Auf solche Krisen reagiert der Gesetzge-
ber wiederholt mit Eingriffen, beispielsweise in die Mietpreisbildung, Wohnungsbelegung 
oder durch Nutzungsbindungen (Herrlein 2016). Abseits akuter Interventionen bestehen 
in Deutschland bezüglich Schaffung, Veränderung und Bereitstellung von Wohnraum 
weitreichende Regularien und Steuerungswerkzeuge, teils mit langer Tradition. Dennoch 
verschärft sich die aktuelle Krise der Wohnraumversorgung, insbesondere in Großstäd-
ten wie Berlin, weiter.

Zur Jahrtausendwende gilt der Berliner Wohnungsmarkt als entspannt (Kapphan 
2002: 106–108), doch insbesondere nach der globalen Finanzkrise wird eine zunehmende 
Verknappung des Wohnungsangebots, gekoppelt mit steigenden Mietpreisen, in Ballungs-
räumen spürbar (Kockelkorn 2017; Heeg 2013; Wijburg und Aalbers 2017). Auch die Po-
pularisierung von Kurzzeit-Vermietungsplattformen wie AirBnb (gegründet 2007) erhöht 
den Druck auf den Wohnungsmarkt. Zwischen 2014 und 2024 steigen die durchschnittli-
chen Angebotsmieten für unmöblierte Wohnungen in Berlin von 8,10 €/m2 auf 17,04 €/m2  
um +110 Prozent (BBSR 2025). Im Jahr 2013 reagiert das Land Berlin mit dem Zweckent-
fremdungsverbotsgesetz, das der zunehmenden Tendenz zur gewerblichen Nutzung von 
Wohnraum entgegenwirken soll. Andere Bundesländer folgen dem Berliner Beispiel. 2015 
erlässt die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD die sogenannte Mietpreisbremse, die 
weitere Anstiege der Wohnungsmieten in angespannten Wohnungsmärkten abmildern 
soll. Mieterhöhungen im laufenden Mietverhältnis sowie bei Neuvermietung werden da-
durch in Relation zum Mietspiegel eingeschränkt. Der im Jahr 2020 vom rot-rot-grünen 
Berliner Senat verabschiedete Mietendeckel soll schließlich alle Wohnungsmieten über 
einen begrenzten Zeitraum auf einem festgelegten Niveau einfrieren und gegebenenfalls 
absenken, wird jedoch bereits ein Jahr später vom Bundesverfassungsgericht für verfas-
sungswidrig erklärt (Bundesverfassungsgericht, Urteil zu den Verfahren 2 BvF 1/20; 2 BvL 
4/20; 2 BvL 5/20 vom 25.03.2021).

In der Folge der aktuellen Wohnungskrise haben sich Woh-
nungsmärkte, insbesondere in Großstädten wie Berlin, zu 
umkämpften Schauplätzen sozialer, ökonomischer und ju-
ristischer Konfrontationen entwickelt.

Es wird ein Wechselspiel zwischen regulativen Eingriffen und Marktgeschehen sichtbar, 
wobei neue Geschäfts- und Betriebsmodelle entstehen, die sich Lücken und Unschärfen 
in der regulatorischen Landschaft zunutze machen können und ein Umgehen existieren-
der Steuerungsmechanismen ermöglichen. Wohnungsformen des Gewerblichen Woh-
nens, auch möbliertes Wohnen auf Zeit oder Zeit-Wohn-Modelle (Beckmann 2023: 3–11; 
Gregorius und Konzack 2024) genannt, stellen ein solches Betriebsmodell dar und entzie-
hen sich potenziell Schutzmechanismen des Wohnraummietrechts, Zweckentfremdungs-
regelungen sowie bau- und planungsrechtlichen Beschränkungen.
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Im Folgenden wird die Hybridisierung von spezialisierten Wohnungsformen am Beispiel 
von Mikroapartments untersucht. Anhand eines Überblicks der Unschärfen und Leer-
stellen der regulatorischen Landschaft werden Quellen und Ausmaße von Lücken bezie-
hungsweise juristischer Un- und Unterbestimmtheit herausgearbeitet.

Die Hybridisierung des Gewerblichen Wohnens
Anbieter:innen auf Immobilienmärkten sind angesichts steigender Kauf-, Mietpreise und 
Wohnkostenbelastung mit realem und drohendem Regulationszuwachs konfrontiert, der 
die Verwertungsoptionen von Immobilienbeständen einschränkt (Gerth und Jura 2025). 
Im Falle sich ändernder regulatorischer Rahmenbedingungen und Marktlage, auch durch 
sich wandelnde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (auch durch Homeoffice oder mobiles 
Arbeiten, vgl. Uyttebrouck et al. 2025), sind die langfristige Absicherung von Nutzungs-
konzepten aber auch Flexibilität bei der Nutzung von Immobilienbeständen wünschens-
wert, sodass die Auswirkungen von Regulationszuwächsen und Nachfrageschwankungen 
abgemildert werden können.

Zwischen den von Mietpreisregularien betroffenen und von ihnen ausgenommenen Nut-
zungsformen wachsen Kommodifizierungs- oder Ertragslücken (Bernt 2022), auf dem 
Boden und baulichen Bestand lastet ein in Kaufpreisen abgebildeter Druck von Rendite- 
und Mietpreissteigerungen. Doch die Angleichung von Bestands- an Angebotsmieten ist 
rechtskonform kaum noch möglich, ebenso die Umwandlung von geschütztem Wohn-
raum zu flexibleren gewerblichen Nutzungen, denn in angespannten Wohnungsmärkten 
gilt: „Einmal wohnen, immer wohnen.“ (Sternberg 2024: 38) Gleichzeitig gehen Schreckge-
spenster wie Ausweitungen der Mietpreisbremse, Mietendeckel oder Vergesellschaftung 
um (Cushman und Wakefield 2024a).

Derzeit stehen 7,9 Prozent oder 1,71 Mio. m2 der Berliner Büroflächen leer (BNP Paribas 
2025), Tendenz steigend. Die Immobiliengesellschaft GSG Berlin GmbH, ein großer Anbie-
ter von Büro- und Gewerbeflächen, plant leerstehende Büroflächen gemeinsam mit dem 
Betreiber Limehome zu Gewerblichem Wohnen als Serviced Apartments umzunutzen 
(Braun 2025), also explizit zu keiner regulären Wohnnutzung. Solche hybride Wohnungs-
formen, die sich anhand unscharfer Abgrenzungskriterien sowohl als Gewerbe als auch 
als Wohnen kategorisieren lassen, können dadurch die Flexibilität gewerblicher Betriebs-
formen auf den stark nachgefragten, geschützten Wohnraum übertragen.

Das Oxymoron Gewerbliches Wohnen verbindet zwei juristisch widersprüchliche Begriffe. 
Das Segment wird neben dieser auch durch die GSG genutzten Bezeichnung begrifflich 
unterschiedlich verhandelt und ist auf spezialisierte Wohnungsformen ausdifferenziert 
(Beckmann 2023: 9–11; Berliner Sparkasse 2024), welche den Gesetzgeber, Genehmi-
gungs- und Kontroll-Behörden vor Herausforderungen stellen. 

Apartmentservice Consulting, eine Unternehmensberatung für Serviced Apartments, 
beschreibt das Segment 2020 explizit als „Sandwich-Position zwischen dem Wohnungs-
markt und der klassischen Hotellerie“ (Gregorius 2017: 23). Die aktualisierte Charta der  

https://www.apartmentservice-consulting.de/charta
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Apartmentkonzepte (siehe auch Gregorius und Konzack 2024: 18) gibt diese Position auf 
und stellt einen Versuch dar, diese Unschärfe angesichts der Unvereinbarkeit von Woh-
nen und Gewerbe definitorisch aufzulösen, indem Subsegmente klar der Wohnungswirt-
schaft als Living Apartments oder dem Beherbergungsgewerbe als Serviced Apartments 
zugeordnet werden.

Die Abgrenzung von Mikrowohnen gegenüber Serviced Apartmentäusern ist bezogen auf 
den Vertag und die steuerliche Betrachtung eindeutig formuliert, doch potenziell synonym 
nutzbare Begriffe wie All-In-Miete und Bruttorate inklusive sowie lose verfasste Merkmale 
(i. d. R., „ja und nein“, „eher selten“; vgl. Charta der Apartmentkonzepte; Gregorius und 
Konzack 2024: 18) deuten auf eine unzureichende Schärfe der Kriterien hin. Gregorius 
(2017: 17) verweist auf eine „Minimaldefinition“: „Zimmer + Küche = Apartment“ und da-
rauf, dass „Allen Apartmentkonzepten gemein ist, dass sie für eine beschränkte Zeit auf 
schnelle, flexible Weise Menschen eine in der Regel möblierte Unterbringung ermögli-
chen. […] Im Unterschied zu klassischen Wohnungen setzen sie […] aber auf ein Hospi-
tality-Umfeld mit einem unterschiedlichen Grad an Services und in manchen Konzepten 
auch auf ein Gemeinschaftsangebot.“ (edb.: 22) Apartments sind entsprechend explizit 
keine regulären Mietwohnungen, sondern temporäre, meist möblierte Unterbringungs-
möglichkeiten mit Privatzimmer und Küche oder Küchenzeile, ergänzt durch für eine Be-
herbergung typische weitere Services oder Räume. 

Die Hybridisierung bedeutet im Falle des Gewerblichen 
Wohnens oder der Apartmentkonzepte das Verwischen von 
Grenzen zwischen Wohnen und Gewerbe und die Schaffung 
baulicher Anlagen und Einheiten, die beides sein können. 
Wohnungen werden mit für Beherbergungsgewerbe typi-
schen (Vertrags-)Elementen kombiniert, Gewerbe wird als 
Wohnung angeboten.

Mikroapartments als hybride Wohnungsform
Über die wohnungsmarktliche Relevanz von möblierten und befristeten Wohnungsange-
boten wird regelmäßig in Branchen- und Zeitungsberichten, Reports und Auswertungen 
von Wohnungsvermittlungsplattformen berichtet (Neuhoff et al. 2023: 1–2). Der Markt-
anteil spezifischer hybrider Wohnungsformen bleibt mangels abgrenzbarer Nutzungsfor-
men, die separat statistisch erhoben werden könnten, allerdings schwer quantifizierbar. 
2024 berichtet das Gewerbeimmobilien-Beratungsunternehmen Cushman und Wakefield, 
dass sich in Berlin in diesem Jahr 14 explizit als Mikroapartment betitelte Neubauprojekte 
mit insgesamt über 3.500 Einheiten im Bau befinden (Cushman und Wakefield 2024b: 33). 

Der Begriff Mikroapartment wird allerdings uneinheitlich verwendet. Entsprechend Hein 
(2021) bezeichnet der Begriff eine flächenreduzierte Wohnung für eine Person, die mit 
Bad und Küchenzeile ausgestattet ist und in einem baulichen Zusammenhang mit zahlrei-
chen gleichartigen Wohneinheiten durch eine:n Betreiber:in spezifischen Zielgruppen zur 

https://www.apartmentservice-consulting.de/charta
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zeitlich begrenzten Mietdauer angeboten wird, wobei zusätzliche Services oder Räume 
meist enthalten sind. Mit dieser Definition sind zunächst nur wohnwirtschaftliche Model-
le dieser Wohnungsform erfasst, wobei sie bereits zentrale Aspekte einer Hybridisierung 
bereits umfasst.

Die Hybridisierung kann als eine Synthese aus Recht (Rahmenbedingungen für Bau und 
Betrieb), Vertragsgestaltung (Nutzungsvereinbarung, einschließlich etwaige Belegungs-
bindung und Services) und Architektur (bauliche Gestaltung) als Dreiklang verstanden 
werden, wie in Abbildung 1 dargestellt, in dem die Aspekte in einem wechselseitigen Ein-
fluss zueinander stehen und in ihrer Schnittmenge eine spezifische Wohnungsform defi-
nieren. Die Wohnungsform Mikroapartment ist dabei als hochpreisiges Wohnprodukt auf 
kleine bauliche Einheiten oder Wohnungstypen aufgeteilt, und ermöglicht im Alltag von 
Mieter:innen spezifische Wohnformen. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung: Konzeption der Synthese Gewerblicher Wohnungsformen als 
Dreiklang aus Architektur, Vertrag und Recht. Quelle: Eigene Darstellung.

Die räumliche Gestaltung von Mikroapartments als Wohnungstyp entspricht kleinen Feri-
enwohnungen oder Apartmenthotels. Sie sind flächeneffizient und nach normativen Vor-
stellungen von Funktionalität mit Schlafbereich, abgetrenntem Bad und einer Küchenzeile 
möbliert, auf sich ändernde Anforderungen von Bewohner:innen kann dadurch jedoch 
nur eingeschränkt reagiert werden. Die reduzierte Größe und vorgegebene Ausstattung 
ermöglichen einen hohen Grad an Fluktuation und dadurch regelmäßige Mietpreisan-
passungen sowie die Durchsetzung hoher Quadratmeterpreisen sowohl bei unbewohn-
tem Verkauf als auch bei der Vermietung. Auf kleine Einheiten unterteilt kann das teure  
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Wohnprodukt an breite Zielgruppen vermarktet werden, die von unmittelbarer Verfüg-
barkeit (Buchung / Anmietung per Website) und vergleichsweise bezahlbaren Gesamt-
mieten profitieren können, die entsprechend den jeweiligen Zielgruppen kalkuliert wer-
den. „Natürlich ist klar, dass ein jeder Vermieter ein Interesse hat, einen möglichst hohen 
Mietpreis zu erzielen. […] Für Vermieter sollte die Flexibilität im Vordergrund stehen. […] 
Daher empfehlen wir, den Mietpreis eher so zu kalkulieren, dass die Wohnung möglichst 
das ganze Jahr über vermietet ist.“ (Kandler 2024)

Der Vertrag als Nutzungsvereinbarung ermöglicht die Auswahl von opportunen Rechtsbe-
reichen und ist von rechtlichen Vorgaben und Vorplanungen bedingt. Die Einordnung als 
Beherbergung oder Wohnen ist durch eine entsprechende Vertragsgestaltung möglich, 
zusätzliche Leistungen können in eine All-in-Miete integriert oder ausgelagert werden 
(über weitere Verträge, Plattformen  oder Dienstleister:innen). Ein solches Wohnprodukt, 
auf das in der Vermarktung auch im Sinne der Definition durch Gregorius potenziell der 
Begriff Apartment hinweisen könnte, wird häufig als flexibles Wohnen oder Alternative 
zum Hotel vermarktet.

Das Recht bietet die Rahmenbedingungen für den Vertrag und die Architektur beziehungs-
weise räumliche Gestaltung, es beeinflusst die mögliche bauliche und auch vertragliche 
Form maßgeblich. Die Einordnung der Nutzungsform als Gewerbe oder Wohnen kann un-
ter anderem durch Belegungsbindungen, eine explizite Zielgruppe (Studierendenwohn-
heim, Business Apartment, Service Wohnen im Alter) oder zeitliche Befristungen gesichert 
werden.

Einbettung in die regulatorische Landschaft 
Das Recht als ein zentraler Aspekt der beschriebenen Hybridisierung stellt sich als kom-
plexes System aus Regularien und Steuerungswerkzeugen dar, welches sich durch Ge-
setzgebungs-, Planfeststellungsverfahren und Gerichtsprozesse in einem stetigen Aus-
handlungsprozess und Wandel befindet. Vorgaben auf Bundes- und Landesebene bilden 
in Verknüpfung mit denen der Länder und Kommunen eine uneinheitliche Landschaft. 
Folgend wird die Situation in Berlin beleuchtet. Das Bau- und Planungsrecht als Öffentli-
ches Recht und das Mietrecht als Zivilrecht bilden die Grundlagen, auf deren Basis Bau-
vorhaben und Betriebsmodelle strukturiert werden.

Gewerbliches Wohnen im Bau- & Planungsrecht

Das öffentliche Bau- und Planungsrecht umfasst Rechtsquellen und Instrumente auf Bun-
des-, Landes- und kommunaler Ebene, welche der öffentlichen Hand ermöglichen, die 
Entwicklung der räumlichen Struktur zu steuern. Es ist in Abbildung 2 schematisch darge-
stellt. Die Nutzung ist dabei eine Kerneigenschaften jedes (Bau-)Vorhabens, dessen Zuläs-
sigkeit sich in Abgleich mit den jeweils existierenden Vorplanungen immer auch nach ihr 
richtet. Sie hat weiterhin signifikante materielle Auswirkungen das Bauwerk (Rabe et al. 
2024: 1–7).
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Im Baugesetzbuch (BauGB) werden die Werkzeuge der Bauleitplanung definiert, mittels 
derer die zulässige Art und das Maß der baulichen Nutzung einer Fläche ausgewiesen 
werden. Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) definiert die ausweisbaren Bauflächen 
beziehungsweise Baugebiete und grenzt ein, welche Nutzungsarten unterschieden wer-
den und in welchen Baugebieten diese regelmäßig oder ausnahmsweise zulässig sind. 
Sie unterscheidet strikt zwischen Wohnen und Gewerbe, doch es bestehen definitorische 
Unschärfen zwischen den Nutzungsarten, die systematische Lücken offen lassen und die 
Einordnung von atypischen Nutzungen erschweren.

Abbildung 2: Schematische Darstellung: öffentliches Baurecht – Ebenen, Werkzeuge und Rechtsquellen. 
Quelle: Eigene Darstellung nach Rabe et al. (2024).

Im Kontext des Bau- und Planungsrechts ist die Nutzungsart „[…] des Wohnens im Sinne 
von § 3 Abs. 1 BauNVO […] durch eine auf Dauer angelegte Häuslichkeit, Eigengestaltung 
der Haushaltsführung und des häuslichen Wirkungskreises sowie Freiwilligkeit des Auf-
enthalts gekennzeichnet“ (Bundesverwaltungsgericht, Urteil 4 CN 6.17 vom 18.10.2017).
Insofern stellt sich neben der Frage, ob in einer Nutzungseinheit gewohnt werden kann, 
auch die, ob dort tatsächlich gewohnt wird. Allerdings ist Wohnen nicht gleich Wohnen, 
der Begriff besitzt eine normative Ambiguität und wird je nach Kontext nach abweichen-
den Kriterien beurteilt. Insbesondere das Kriterium der Dauerhaftigkeit stellt sich als zen-
trale Variable dar, ohne normativ eindeutig geklärt zu sein.

Raumordnungs- &
Landesplanungsrecht

Bundesland
Landes- & Regionalplanung

Gemeinde / Kommune / Bezirk
Bauleitplanung

ROP Raumordnungsplan
LEP Landesentwicklungsplan
REP / RP Regionalplan

FNP Flächennutzungsplan
Baunutzungsplan Berlin
BPlan Bebauungsplan
+ städtebaulicher Vertrag
+ städtebauliche Satzungen

Raum- & Planungsrecht

Bauplanungsrecht / Städtebaurecht

BauGB Baugesetzbuch
BauNVO Baunutzungsverordnung
PlanZV Planzeichenverordnung
ImmoWertV Immobilienwertermittlungsverordnung
+ Rechtsverordnungen des Bundes

Rechtsquellen

LBO Landesbauordnung
+ Rechtsverordnungen, örtliche & technische Bauvorschriften

raumbezogene öffentliche Planung
auf verschiedenen Ebenen

Bund
übergeordnete Raumordnung

Festlegung der rechtlichen Qualität & Nutzbarkeit des Bodens
zwecks Entwicklung und Erhalt der städtebaulichen Ordnung

objektbezogene Anforderungen an (bauliche) Anlagen und Grundstücke
sowie bauaufsichtliche Verfahren; Rechte und Pflichten der Beteiligten

Baunebenrecht Fachrecht von Bund & Ländern

Ebenen

Bauordnungsrecht

LPIG Landesplanungsgesetze

Planungswerkzeuge

Rechtsquellen

Rechtsquellen

Planungswerkzeuge

öffentliches Bau- & Planungsrecht

Rechtsquellen
ROG Raumordnungsgesetz
RoV Raumordnungsverordnung



Patricia Loges: 
Wohnen in regulatorischen Grauzonen

741/2026

Die entscheidende Abgrenzung einer Wohnnutzung zu einer wohnähnlichen oder nicht-
wohnähnlichen Nutzung ist in der BauNVO grundsätzlich nicht geregelt, sie erfolgt erst 
im Einzelfall (Verwaltungsgericht Würzburg, Urteil W 4 K 21.143 vom 02.02.2021; Verwal-
tungsgericht München, Urteil M 1 K 18.279 vom 24.11.2020) und muss anhand der jewei-
ligen Bau- und Betriebsform sowie Nutzung durch die zuständige Behörde oder schließ-
lich gerichtlich geklärt werden. Vielen Merkmalen kommt dabei nur Indizienwirkung zu 
(Beckmann 2023), daher erschwert die mögliche Einordnung hybrider Wohnungsformen 
als Wohnen und Gewerbe (Beherbergung) ihre Steuerungen durch Gebietsausweisun-
gen. In fast allen Baugebieten ist mindestens eine beider Nutzungsformen allgemein zu-
lässig (Beckmann 2023: 15), nur in reinen Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten be-
stehen, je nach Zweckbestimmung des Gebiets, Einschränkungen. Diese günstige Lage 
ist innerhalb der Branche bekannt: „Für den Entwickler eines Apartmentkonzeptes ist die 
Sache […] reizvoll, da er aus einem bunten Strauß unterschiedlicher Abgrenzungskriterien 
sein Apartmentkonzept in Einklang mit den planungsrechtlichen Bestimmungen bringen 
kann.“ (Sternberg 2024: 38)

Da hybride Wohnungsformen nicht in der BauNVO beschrie-
ben, sondern unter Wohnen oder Gewerbe subsumiert wer-
den, können sie durch die vorbereitende Bauleitplanung 
nicht direkt gesteuert werden.

Die Berliner Bauordnung (BauO Bln) ist die zentrale Rechtsquelle des Bauordnungs-
rechts der Hauptstadt und enthält die formellen Anforderungen an Genehmigungsver-
fahren für Bauvorhaben, im Rahmen derer über die Einordnung und Zulässigkeit einer 
Nutzung entschieden wird. Nach § 59 bedarf es bei Neubau, Umbau und reinen Nut-
zungsänderungen eines Genehmigungsverfahrens. Es bestehen allerdings Ausnahmen: 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann für Wohnungsbau-Neubauvorhaben ge-
mäß § 62 eine Genehmigungsfreistellung erwirkt werden, sodass sich Steuerungsmög-
lichkeiten auf den Detaillierungsgrad und die Vorgaben des geltenden Bebauungsplans 
beschränken. Hier zeigt sich die Auswahlmöglichkeit wieder als vorteilhaft: Bei einem 
angenommenen Verhältnis von Wohnfläche zu Bruttogrundfläche von 0,65 kann ein 
Wohnhaus mit einer Bruttogrundfläche von 2.500 m2 und damit überschlägig 1.625 m2 
Wohnfläche potenziell genehmigungsfrei errichtet werden. Bei Mikroapartments mit 
20m2 Größe entspräche das 81 Einheiten. Für eine Beherbergungsstätte mit mehr als 
12 Betten (Sonderbau) käme auf dieser Basis keine Genehmigungsfreistellung infrage. 
Außerhalb der Geltungsbereiche von Bebauungsplänen, also im unbeplanten Innenbe-
reich, können entsprechend § 34 BauGB allgemein zulässige oder sogar genehmigungs-
freie Neubauvorhaben kaum verhindert werden.

In Teilen Berlins besteht in der Verwaltungspraxis ein historisch gewachsener Sonder-
fall: Im ehemaligen Westberlin behält der Baunutzungsplan in seiner Fassung von 1961 
in Verbindung mit der Bauordnung von 1958 Wirksamkeit, übergeleitete Festsetzungen 
zu Art und Maß der baulichen Nutzung bleiben verbindlich. In Bereichen, in denen er 
die Vorgaben an einen qualifizierten Bebauungsplan entsprechend § 30 BauGB erfüllt 
und kein jüngerer, diese Vorgaben aufhebender Bauleitplan existiert, wirkt er als solcher. 
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Die Festsetzungen des Baunutzungsplans entsprechen den damaligen Planungszielen, 
die eine Auflockerung der innerstädtischen Gebiete anstrebten, und sind bezogen auf 
das Maß der baulichen Nutzung (Geschossflächenzahl GFZ) mit maximal 1,5 regelmäßig 
nicht vereinbar mit dem baulichen Bestand, dessen GFZ häufig zwischen 2,0 und 4,0 liegt 
(Gerstenberg 2019). Daraus resultiert für die zuständigen Behörden eine gestärkte Ver-
handlungsposition bei Genehmigungsverfahren, denn Baugenehmigungen können in 
den innerstädtischen Bereichen aufgrund der bereits bestehenden Abweichung versagt 
werden. Diese Strategie erprobt seit 2024 der Bezirk Neukölln zur Steuerung von Neubau-
vorhaben zur Nachverdichtung (Stadtentwicklungsamt Neukölln 2024).

Auch für Vorhaben im Bestand gilt, dass eine reine Nutzungsänderung ohne bauliche Ein-
griffe regelmäßig ebenso genehmigungspflichtig ist wie eine bauliche Änderung, sofern 
sich die öffentlich-rechtlichen Anforderungen an die genehmigte und die neue Nutzung 
unterscheiden. Unterscheiden sich die Anforderungen nicht, ist bei einer reinen Nutzungs-
änderung auf Basis der Landesbauordnung § 61 Absatz 2 kein Genehmigungsverfahren 
notwendig. Wenn die geplante hybride Wohnungsform also baurechtlich als Wohnen ein-
geordnet wird, kann die Realisierung in Form der Umwandlung von Bestandswohnungen 
zu hybriden Wohnungsformen mangels bau- und planungsrechtlich unterscheidbarer 
Nutzungsformen kaum verhindert werden (Beckmann 2023: 23).

Auch Grundrissänderungen sind gemäß § 61 Absatz 11 zu weiten Teilen verfahrensfrei 
möglich - Co-Living oder Mikroapartments lassen sich auf dieser Basis durch die bau-
liche Aufteilung von Bestandswohneinheiten ohne Genehmigungsverfahren umsetzen.  
Eine derartige bauliche Veränderung von Wohneinheiten zu kleineren Einheiten kann 
aber unter anderem durch das Werkzeug des Milieuschutzes unterbunden werden. In 
Berlin sind Milieuschutzgebiete verbreitet, doch ihr Einfluss beschränkt sich auf Vorha-
ben im baulichen Bestand, sie wirken nicht auf Neubauvorhaben. In den auf Basis von 
§ 172 BauGB ausweisbaren Sozialen Erhaltungsgebieten stehen Änderungen (Nutzung, 
Umbau, Abriss) an bestehenden Gebäuden grundsätzlich unter Genehmigungsvorbehalt 
– Grundrissänderungen gelten dabei aufgrund ihres Verdrängungspotenzials als nicht ge-
nehmigungsfähig (vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 2024), 
ebenso die Umwandlung zu Gewerbe. 

Außerhalb von Milieuschutzgebieten können Genehmigungen im Bestand auch auf Basis 
des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes (ZwVbG) untersagt werden. Das am 01. Mai 2014 
in Kraft getretene Gesetz regelt, dass „[…] Wohnraum im Land Berlin oder in einzelnen  
Bezirken nur mit Genehmigung des zuständigen Bezirksamts zu anderen als Wohnzwe-
cken genutzt werden“ darf, sofern im betroffenen Gebiet „die Versorgung der Bevölke-
rung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefähr-
det ist“, was der Senat mittels Ausweisung eines angespannten Wohnungsmarktes per 
Rechtsverordnung für das Stadtgebiet festgelegt hat. 

Die Verfahrensfreiheit von Vorhaben, die in der BauO Bln existiert, wird dadurch in Be-
zug auf Wohnraum stark reduziert. Die Einhaltung des Zweckentfremdungsverbots wird 
jedoch nicht systematisch kontrolliert, zusätzlich bestehen Probleme in der Rechtsdurch-
setzung: die Rückführung von zweckfremd genutzten Räumen zur Wohnnutzung stellt 
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sich im Einzelfall als langwieriger Prozess dar, beispielsweise die Gorki Apartments werden 
trotz klarer Gerichtsentscheidungen (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil 
10 B 19.19 vom 14.12.2023) weiter als Ferienwohnungen betrieben (Sethmann 2024; Gor-
ki Apartments o. J.). Dabei lassen sich Ferienwohnungen, im Unterschied zu Nutzungsfor-
men des Gewerblichen Wohnens, die gemäß § 13a als Räume oder Gebäude „die einem 
ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur 
Verfügung gestellt werden und die zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet 
und bestimmt sind […]“ definiert sind, von regulären Wohnungen abgrenzen und sind im 
Zweckentfremdungsverbotsgesetz klar benannt. 

Abseits dieser typischen Nutzungsform schlägt sich die Ambiguität des Wohnens im Sin-
ne des Bau- und Planungsrechts, das zur Abgrenzung zweckentsprechender gegenüber 
zweckfremder Nutzungen maßgeblich ist, nieder. Im Gegensatz zu einer Ferienwohnung 
oder Beherbergung ist eine möblierte und / oder befristete Vermietung, auch einzelner 
Zimmer, zu Wohnzwecken baurechtlich eine Wohnnutzung und erfordert keine geneh-
migungspflichtige Nutzungsänderung. Die zentrale Frage bleibt: wann ist ein Modell des 
Gewerblichen Wohnens Wohnen und wann Gewerbe? 

Zur Abgrenzung vom Wohnen gegenüber anderen Nutzungen als Zweckentfremdung ha-
ben Gerichte mehrfach geurteilt oder Beschlüsse gefasst, welche Leitsätze und typische 
Formen der Zweckentfremdung hergeben, doch eine pauschale Einordnung ist beson-
ders für atypische Fälle nicht möglich. Es müssen stets verschiedene Indizien der regelmä-
ßig geplanten und / oder tatsächlichen Nutzung beleuchtet werden (diese umfassen zum 
Beispiel Mietdauer, Befristung, Abrechnungszyklen, Ausstattung, Aufenthaltsgrund, Ser-
vices oder Dienstleistungen, sofortige Buchbarkeit), um die Zuordnung zu Wohnen oder 
Gewerbe im Einzelfall zu gewährleisten (Beckmann 2023: 34-39; vgl. Sternberg 2024), was 
die Steuerung erschwert und verlangsamt.

Die Abgrenzungsproblematik hinsichtlich der Nutzungsformen wird im Rechtsgutachten 
zur Steuerung von Modellen des „Wohnens auf Zeit“ (Beckmann 2023: 14) problematisiert, 
das im Auftrag des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf erstellt wurde. Darin wird die 
Auffassung vertreten, dass die als Wohn-Zeit-Modelle beschriebene Formen des Gewerbli-
chen Wohnens eine im Sinne des § 172 BauGB erhaltungsrechtlich genehmigungspflichtige 
Nutzungsänderung darstellen, unabhängig von einer baurechtlichen Genehmigungspflicht 
oder -freiheit. Ausschlaggebend ist dabei ihr inhärentes Potenzial zur Verdrängung der exis-
tierenden Wohnbevölkerung, die keine zentrale Zielgruppe von Wohn-Zeit-Modellen bildet. 
Auf dieser Basis wird nun unter anderem im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 
die Genehmigungspraxis erprobt, die Umsetzung von solchen Modellen im baulichen Be-
stand von Milieuschutzgebieten grundsätzlich anhand des erwartbaren resultierenden 
Verdrängungsdrucks zu untersagen (Beckmann 2023: 26–34). 

Gewerbliches Wohnen im zivilrechtlichen Rahmen und Mietrecht

Die zentrale Rechtsquelle des Mietrechts, dessen ausdifferenzierte Struktur in Abbildung 3 
schematisch dargestellt ist, ist das Bürgerliche Gesetzbuch BGB, das allgemeine Vorschrif-
ten sowie spezifische Vorschriften für verschieden Arten und Gegenstände von Verträgen 
enthält (Cramer 2019). Es unterscheidet strikt zwischen Wohnen und Gewerbe.
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(Wohnungs-)Mietrecht

BGB
Bürgerliches Gesetzbuch

BGB §§ 535 ff allgemeine Vorschriften

BGB §§ 549 ff Mietverhältnisse über Wohnraum

BGB §§ 578 ff Mietverhältnisse über andere Sachen
BGB §§ 581 ff Pachtvertrag & BGB §§ 585 ff Landpachtvertrag

BGB §§ 549 ff Allgemeine Vorschriften für Wohnraum

BGB §§ 555a ff Erhaltungs- & Modernisierungsmaßnahmen

BGB §§ 556 ff Die Miete

BGB §§ 562 ff Pfandrecht des Vermieters
BGB §§ 563 ff Wechsel der Vertragsparteien

BGB §§ 568 ff Beendigung des Mietverhältnisses

BGB §§ 577 f Besonderheiten bei Wohnungseigentum

§§ 568 ff Allgemeine Vorschriften
§§ 573 ff Mietverhältnisse auf unbestimmte Zeit
§§ 575 ff Mietverhältnisse auf bestimmte Zeit
§§ 576 ff Werkwohnungen

Miethöhe
StGB Strafgesetzbuch >Wucher & Mietwucher
WiStG Wirtschaftsstrafgesetz >Mietpreisüberhöhung
KappGrV BE Kappungsgrenzenverordnung Berlin >Mieterhöhung
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
GEG Gebäudeenergiegesetz >Modernisierungen & -umlage
EnEV Energieeinsparverordnung >Modernisierungen & -umlage
EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz >insb. Mieterstrom
WoFlV Wohnflächenverordnung
HeizKV Heizkostenverordnung
BetrKV Betriebskostenverordnung
CO2KostAufG Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz

II. WoBauG Zweites Wohnungsbaugesetz
II. BV Zweite Berechnungsverordnung
NMV Neubaumietenverordnung
WoBindG Wohnungsbindungsgesetz
WoFG Wohnraumförderungsgesetz

G
ru

nd
m

ie
te

N
eb

en
ko

st
en

Sozialer Wohnungsbau

weitere Rechtsquellen
& Werkzeuge bzgl.

weitere Rechtsquellen
& Werkzeuge bzgl.

§§ 556 ff Vereinbarungen über die Miete
§§ 556d ff "Mietpreisbremse" (MietNovG 2015 & MietAnpG 2018)
§§ 557 f Regelungen über die Miethöhe

ZeS Zweckentfremdungssatzung
ZwEWG Zweckentfremdungsgesetz
AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
WoVermRg Wohnungsvermittlungsgesetz

Belegung / Nutzungweitere Rechtsquellen
& Werkzeuge bzgl.

Abbildung 3: Schematische Darstellung: Mietrecht Werkzeuge und Rechtsquellen.  
Quelle: Eigene Darstellung nach Cramer (2019). 

Das Wohnraummietrecht gilt vollständig für die unbefristete Überlassung leerer Wohn-
räume, enthält aber einige Ausnahmetatbestände. Im Gegensatz zum restriktiven Woh-
nungsmietrecht sind Gewerbemietverträge (einschließlich Beherbergung) weitestge-
hend frei verhandelbar. Wohnungsmietverhältnisse unterliegen durch §§ 549 ff BGB 
konkreten Schutzvorschriften, welche Mieter:innen im Kräfteverhältnis zwischen ihnen 
und Vermieter:innen stärken. Die Rechte von Mieter:innen an ihrer Wohnung sind durch 
Artikel 14 des Grundgesetzes geschützt (vgl. Herrlein 2016). Seitens der Eigentümer:in-
nen besteht kein Rechtanspruch auf die lukrativste Form der Verwertung ihres Eigen-
tums an Boden, der gegebenenfalls diese Rechte von Mieter:innen überwiegen könnte  
(Bundesgerichtshof, Urteil VIII ZR 243/16 vom 27.09.2017; Amtsgericht Berlin-Mitte, Urteil 
25 C 80/23 vom 17.08.2023). Mieter:innen in regulären Wohnungsmietverträgen stellen 
daher durch das im internationalen Vergleich für Mieter:innen relativ günstig gestaltete 
deutsche Wohnungsmietrecht gravierende Hindernisse auf dem Weg zur einerseits ren-
diteoptimierten und andererseits möglichst flexiblen Verwertung der Wohneinheit dar, 
das nur schwer rechtskonform beseitigt werden kann.

Die Miethöhe von Wohnungsmietverträgen wird insbesondere durch das am 01. Juni 
2015 als Änderung des BGB in Kraft getretene Mietrechtsnovellierungsgesetz MietNovG, 
das die laufzeitbeschränkte Mietpreisbremse etabliert, geregelt. Dadurch sind Mieterhö-
hungen in Bestandsmietverhältnissen sowie bei Mieter:innenwechsel in ausgewiesenen 
angespannten Wohnungsmärkten deutlich einschränkt, wobei ab 2014 fertiggestellte 
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Bauwerke als Neubauten kategorisiert und bislang nicht betroffen sind. Ebenso sind ge-
mäß § 549 Studierenden- und Jugendwohnheime ausgenommen. Die Mietpreisbremse 
bemisst die zulässige Miethöhe im Verhältnis zum qualifizierten Mietspiegel, der in § 558c 
BGB geregelt ist und in Berlin seit 2005 alle zwei Jahre erhoben wird. Im Mietspiegel wird 
die ortsübliche Nettokaltmiete abgebildet, ohne Neben- und Betriebskosten. Außerhalb 
ihres Geltungsbereich können die Mietpreise durch Vermieter:innen quasi frei festgelegt 
werden, solange sich zahlungswillige Mieter:innen finden. Im Geltungsbereich hingegen 
sind im Wohnungsbestand deutlich geringere Mietpreissteigerungen möglich, während 
die Preise für davon nicht betroffene Formen der Vermietung weiter unbeschränkt blei-
ben.

Weitere Vorgaben zur Miethöhe existieren im Wirtschaftsstrafgesetz WiStG, welches 
Mietpreisüberhöhung ab 20 Prozent über ortsüblicher Vergleichsmiete als Ordnungswid-
rigkeit und im Strafgesetzbuch StGB, das Mietwucher ab 50 Prozent über ortsüblicher 
Vergleichsmiete als Straftat definiert. Um den Tatbestand des Mietwuchers oder der Miet-
preisüberhöhung zu erfüllen, muss zur Durchsetzung der überhöhten Mietforderungen 
durch die Vermieter:innen nachweislich bewusst eine bestehende Schwächelage (Not-
situation oder Unkenntnis des Wohnungsmarktes) seitens der Mieter:innen ausgenutzt 
worden sein. Diese Nachweispflicht stellt eine enorme Hürde dar, welche die Anwendung 
der jeweiligen Gesetze erschwert und in der Praxis zu einer Ausnahme macht. 

Die letzte Auswertung der neu eingerichteten Berliner Mietpreisprüfstelle zeigt bezüg-
lich Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher ein dramatisches Bild – bei 177 von 190 
innerhalb von 6 Monaten geprüften Mietverträgen wurde eine überhöhte Miethöhe fest-
gestellt (rbb24 2025). Gegen Wucher kann behördlich vorgegangen werden, doch die Ein-
haltung sonstiger Mietpreisregularien muss durch Mieter:innen selber eingefordert wer-
den. Sie selber müssen die zulässige Miethöhe prüfen, die unzulässige Miethöhe rügen 
und die Senkung gegebenenfalls vor Gericht erstreiten, was auf Seiten der Mieter:innen 
die Kenntnis und Bereitschaft zur Nutzung der juristischen Möglichkeiten voraussetzt 
(vgl. Neuhoff et al. 2023: 3). In der Regel werden bei Verstößen keine Strafen oder Buß-
gelder verhängt, für Vermieter:innen bestehen insofern überschaubare Risiken. Die neu 
eingerichtete Expertenkommission der Bundesregierung soll bis Ende 2026 Vorschläge 
zur Weiterentwicklung der Mietenregulierung erarbeiten, einschließlich möglicher Buß-
geldvorschriften für Verstöße gegen die Mietpreisbremse. Darüber hinaus sieht der Koali-
tionsvertrag vor, dass möblierte Wohnungen und Kurzzeitvermietungen künftig erweiter-
ten Auflagen unterliegen sollen, um Missbrauch zu verhindern (BMJV 2025).

Mietpreisregularien können weiterhin durch Möblierung und entsprechende Zuschläge 
zur Kaltmiete, die vertraglich nicht ausgewiesen werden müssen und deren Höhe nicht 
klar reguliert ist, umgangen werden. Der Berliner Mietspiegel 2017 enthält den Hinweis, 
dass er Mieten ohne Möblierungszuschläge ausweist und möblierte Wohnung in der Erhe-
bung nicht enthalten sind, er gilt allerdings grundsätzlich auch für möblierten Wohnraum. 
Die Berliner Leitlinie für Möblierungszuschläge bei Wohnraum ermöglicht im Land Berlin 
eine einheitliche Praxis (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung o. J.) zur Bemessung und 
Prüfung von Möblierungszuschlägen, wird bisher aber nicht als solche umgesetzt (vgl. 
Neuhoff et al. 2023: 4–6), zudem findet ihre Anwendung gegebenenfalls erst vor Gericht 
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statt. Weiterhin kann neben einer reduzierten Größe auch eine feste Möblierung Nutzun-
gen, die in regulären Mietwohnungen stattfinden könnten, verhindern oder deren Ausla-
gerung notwendig machen, sodass weitere Räume oder Services außerhalb der eigenen 
Wohnräume in Anspruch genommen werden müssen, gegebenenfalls gegen ein Entgelt.

Durch in den Vertrag integrierte weitere Dienstleistungen oder Räume können nicht 
preisbegrenzte Zusatzkosten eingehen, die bei einer All-In-Miete auch nicht anhand des 
tatsächlichen Verbrauchs oder der Nutzungsintensität abgerechnet oder ausgewiesen 
werden müssen. Die Zulässigkeit oder Umlegbarkeit von Nebenkosten ist in §§ 556 ff 
BGB bestimmt, ergänzend regelt die Heizkostenverordnung HeizKV zulässige Verteiler-
schlüssel und formelle Anforderungen an Abrechnungen, die bei wohnwirtschaftlichen 
Vermietungen verpflichtend sind (AG Kreuzberg, Urteil 14 C 336/23 vom 15.3.2024). Bei 
gewerblichen All-In-Mieten kann abweichend dazu eine pauschale Abrechnung genutzt 
werden und überhöhte Forderungen verschleiern. 

Ein zentraler Mechanismus zur Auslösung von wohnwirtschaftlichen Mietverhältnissen 
aus Schutzvorschriften des Wohnungsmietrechts bildet die Vermietung zum vorüberge-
henden Gebrauch nach § 549 BGB, wobei eine Wohnung für eine individuell festlegbare 
Vertragsdauer mit Bezeichnung eines eindeutigen Enddatums sowie Begründung durch 
einen konkreten temporären Aufenthaltsgrund der Mieter:in vermietet wird. Diese Art 
der Vermietung umgeht die Mietpreisbremse, stellt aber potenziell eine Zweckentfrem-
dung dar (vgl. Beckmann 2023: 16–18).  Vertragsdauern von unter als 3 Monaten werden 
in Berlin regelmäßig als Zweckentfremdung gewertet, Zeiträume von über 6 Monaten bis 
zu einem Jahr müssen im Einzelfall gerichtlich nebst weiterer Indizien bewertet werden 
(vgl. Neuhoff et al. 2023: 3–4).

Angesichts dieser Angreifbarkeit ist für die Absicherung von temporärer wohnwirtschaft-
licher Nutzungskonzepte potenziell eine implizite zeitliche Begrenzung von Vorteil, die 
durch wenig anpassungsfähige Räumlichkeiten erreicht werden kann, wie zum Beispiel bei 
Mikroapartments. Denn: wer will oder kann dauerhaft in einem Mikroapartment wohnen? 
Sichert die räumliche Anlage potenziell eine hohe Fluktuation, einschließlich regelmäßi-
ger Preisanpassungen bei Neuvermietung, und damit die Nutzung langfristig ab?

Können neue Wohnungsformen gesteuert werden?
Die Verbreitung des Gewerblichen Wohnens deutet auf eine strategische Entwicklung 
hybrider Wohnungsformen hin, die sich in einem juristisch unscharfen Raum bewegen, 
regulative Instrumente unterlaufen und sich durch erhöhte Flexibilität an regulatorische 
Veränderungen und Nachfrageschwankungen anpassen können. Die öffentliche Hand 
steht vor der Herausforderung, das Wachstum des Gewerblichen Wohnens mit den Zie-
len der aktiven Steuerung der räumlichen Entwicklung und der Sicherung von bezahlba-
rem Wohnraum in Einklang zu bringen. 
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Für die Regulierung stellt sich die Frage, ob eine neue recht-
liche Kategorie für Gewerbliches Wohnen in der Baunut-
zungsverordnung notwendig ist, um ihre Steuerung zu er-
möglichen und Einzelfallentscheidungen zu reduzieren. 
Doch schon die effektive Durchsetzung von Vorschriften 
stellen eine erhebliche Herausforderung dar, für die noch 
keine Lösungen in Sicht sind.

Rechtswidrige Vermietungspraktiken sind grundsätzlich angreifbar, da juristische Mög-
lichkeiten für Mieter:innen existieren, um dagegen vorzugehen, doch neben einer poten-
ziellen Unwissenheit der zum Teil auch aus dem Ausland zugezogenen Bewohner:innen 
kann durch die räumliche Gestaltung und hohen Mietpreise eine Motivation zur Durchset-
zung von Mietpreisregularien und anderen Schutzvorschriften des Wohnungsmietrechts 
womöglich eingeschränkt werden – bei einer Übergangslösung lohnt sich ein Rechtsstreit 
potenziell nicht? 

Im Hinblick auf das Konzept des Gewerblichen Wohnens, die einzelnen Wohnungsformen 
und auch das Segment Mikroapartment bestehen noch große Forschungslücken, sowohl 
bezüglich der baulichen Anlage als auch zu deren Regulierung, Auswirkung auf Bewoh-
ner:innen, deren Wohnpraktiken und das (soziale) städtische Gefüge. Die Auflösung be-
grifflicher und definitorischer Unschärfen sollte nicht Branchenakteur:innen überlassen 
werden, sodass Auswahl- und Ausweichmöglichkeiten nicht verstetigt werden. Kommu-
nale Ansätze der Berliner Bezirke zeigen, dass eine differenzierte Genehmigungspraxis 
entsteht, die perspektivisch ein zentraler Konfliktpunkt sein und möglicherweise wegwei-
sende Gerichtsentscheidungen hervorbringen wird. Von Seiten des Bundes zeigt sich an-
gesichts der Bedeutung des Segments die Bereitschaft, regulatorisch einzugreifen, doch 
die Ergebnisse der Mietrechtskommission werden frühestens Ende 2026 erwartet.
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